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den Vermieter, sondern insbesondere auch für den Mieter,
der sich, gestützt auf die massgeblichen Bestimmungen, ge-
gen die Kündigung des Vermieters wehrt.
Gerade die Gerichtspraxis zeigt, dass unsere Gerichte
durchaus Vertrauen verdienen. Wir haben Ihnen in der
schriftlichen Antwort einen jüngsten Bundesgerichtsent-
scheid genannt, wo ganz klar festgehalten ist, dass das
Nachgeben des Vermieters in bezug auf Bagatellfälle keinen
Kündigungsschutz auslöst.
Schliesslich noch eine Bemerkung: Dieses Mietrecht gilt jetzt
seit dem Jahre 1990. Die Probleme, die bestehen, können
die Gerichte befriedigend lösen, genau gleich wie im Arbeits-
vertragsrecht. Deshalb geht es nicht an, wenn Sie trotzdem
immer wieder den Gesetzgeber bemühen. Sonst wird Ihr
Jammern wegen der Gesetzesmaschinerie in beiden Fällen
unglaubwürdig.
Ich ersuche Sie daher, jetzt die Motion Hegetschweiler und
nachher auch die Motion Thanei nicht zu überweisen.

Abstimmung – Vote
Für Überweisung der Motion 65 Stimmen
Dagegen 61 Stimmen

95.3631

Interpellation Zbinden
Bundesinitiative
der Kantonsregierungen
Politique extérieure.
Participation des cantons

___________________________________________________________

Wortlaut der Interpellation vom 21. Dezember 1995
Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hat vor kurzem
dem Bundesrat einen Entwurf zu einem neuen Bundesge-
setz zugeleitet, das den Kantonen weitreichende Mitsprache-
rechte in der schweizerischen Aussenpolitik sichern soll. Die
KdK geht davon aus, dass der Bundesrat möglichst rasch ein
Vernehmlassungsverfahren dazu durchführt. Gleichzeitig
schlägt sie vor, dass der Gehalt des zukünftigen Gesetzes
bereits jetzt zu praktizieren ist, und zwar im Sinne einer ge-
genseitigen Vereinbarung. Dieses Vorgehen der KdK ist in
verschiedener Hinsicht neuartig und bedarf deshalb einiger
Vorabklärungen.
1. Welchen rechtlichen Status misst der Bundesrat der KdK
zu? Auf welchen gesetzlichen Grundlagen basiert dieses
neue Gremium, und wieweit ist es als eine legitime Willens-
trägerin der vertretenen Kantone zu betrachten?
2. Wie stellt sich der Bundesrat zu diesem «Initiativ-Novum»,
das an allen bestehenden parlamentarischen und ausserpar-
lamentarischen Initiativinstituten vorbei lanciert wird?
3. Was meint der Bundesrat zur Forderung der KdK, das ver-
langte Mitspracherecht der Kantone bereits vorgesetzlich in
einer Vereinbarung zu regeln?
4. Ist es die Absicht des Bundesrates, das Parlament bei der
Ausgestaltung dieser Vereinbarung mit einzubeziehen?
5. Ist der Bund, der an der Ausgestaltung dieses Bundesge-
setzes über die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik
des Bundes aktiv mit beteiligt war, der Auffassung, dass die-
ser neue Gesetzesweg in Zukunft vermehrt eingeschlagen
werden soll?

Texte de l’interpellation du 21 décembre 1995
La Conférence des gouvernements cantonaux (CGC) a re-
mis récemment au Conseil fédéral le projet d’une nouvelle loi
fédérale qui confère aux cantons un droit de participation
étendu à la politique extérieure du pays. La CGC part du prin-
cipe que le Conseil fédéral ouvrira une procédure de consul-
tation dans les plus brefs délais. Elle propose d’appliquer dès

à présent ce projet de loi sur la base d’un accord entre la
Confédération et les cantons. Cette manière de procéder est
nouvelle à plusieurs égards et doit donc faire l’objet d’un exa-
men préliminaire.
1. Quel est le statut juridique de la Conférence des gouver-
nements cantonaux aux yeux du Conseil fédéral? Quelles
sont les bases légales de ce nouvel organe et dans quelle
mesure peut-il être considéré comme un porte-parole légi-
time des cantons qu’il représente?
2. Comment le Conseil fédéral juge-t-il cette nouvelle forme
d’initiative proposée par la CGC, qui court-circuite ainsi les
institutions parlementaires et extraparlementaires compéten-
tes en la matière?
3. Que pense le Conseil fédéral de l’exigence de la CGC de
régler le droit de participation des cantons par un accord en-
tre la Confédération et les cantons?
4. Le Conseil fédéral a-t-il l’intention de consulter le Parle-
ment lors de la rédaction de cet accord?
5. La Confédération, qui a participé à la rédaction de ce projet
de loi sur la participation des cantons à la politique extérieure
du pays, pense-t-elle que cette nouvelle forme de procédure
législative va faire école?

Mitunterzeichner – Cosignataires: Bodenmann, Cavalli,
Gross Andreas, Haering Binder, Hafner Ursula, Hasler
Ernst, Imhof, Jeanprêtre, Ledergerber, Leemann, Stump,
Weber Agnes (12)

Schriftliche Begründung – Développement par écrit
Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht
eine schriftliche Antwort.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 14. August 1996
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 14 août 1996
Anlässlich der Sitzung des Kontaktgremiums Bund/Kantone
vom 15. Dezember 1995 hat die Konferenz der Kantonsre-
gierungen (KdK) dem Bundesrat einen Gesetzentwurf über
die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik zugeleitet.
Bei dieser Gelegenheit hat die KdK zudem vorgeschlagen,
als Übergangslösung mit dem Bundesrat eine Vereinbarung
abzuschliessen, welche sich auf die Elemente des Gesetz-
entwurfes abstützen und eine vorgezogene Anwendung die-
ses Gesetzes bewirken soll.
Der betreffende Gesetzentwurf wurde von einer paritätischen
Arbeitsgruppe ausgearbeitet, welche gemäss einem Auftrag
des Kontaktgremiums Bund/Kantone aus Vertretern der Kan-
tonsregierungen und der Bundesverwaltung zusammenge-
setzt war. Dieser Gesetzentwurf ist folglich im wesentlichen
ein gemeinsames Projekt von Bund und Kantonen.
Der Bundesrat nimmt zu den einzelnen Fragen wie folgt Stel-
lung:
1. Die KdK wurde am 8. Oktober 1993 aufgrund einer Verein-
barung zwischen den 26 Kantonsregierungen geschaffen.
Diese Vereinbarung über die Konferenz der Kantonsregie-
rungen wurde dem Bundesrat am 27. Oktober 1993 zur
Kenntnis gebracht. Sie trat am 8. November 1993 in Kraft.
Die hauptsächliche Aufgabe dieser neuen Institution besteht
darin, die Zusammenarbeit unter den Kantonen in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich zu fördern und in kantonsrelevanten An-
gelegenheiten des Bundes die erforderliche Koordination
und Information der Kantone sicherzustellen. Die KdK kann
im eigenen Namen Stellungnahmen abgeben, wenn minde-
stens 18 Kantone damit einverstanden sind. Aus der Sicht
des Bundesrates ist die KdK demnach vor allem ein Organ
der horizontalen Koordination der Kantone. Es ist der Wille
der Kantonsregierungen, sich in Föderalismusfragen ver-
mehrt durch die KdK vertreten zu lassen, namentlich auch
hinsichtlich der Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik.
2. Bei der Vorbereitung von Gesetzentwürfen zuhanden des
Parlamentes begrüsst der Bundesrat insbesondere auch die
Kantone. Dies entspricht einer grundlegenden Regel des ko-
operativen Föderalismus. In den letzten Jahren zeichnete
sich jedoch ab, dass das übliche Vernehmlassungsverfahren
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nicht mehr als genügend erachtet und eine weiter gehende
Mitwirkung verlangt wird. Die Kantone haben verschiedent-
lich den Wunsch bekundet, enger an der Ausarbeitung der
Bundespolitiken beteiligt zu werden, und zwar schon in der
Phase der Konzeption. Der Bundesrat betrachtet diese For-
derung als gerechtfertigt, sofern die Zuständigkeiten der
Kantone betroffen sind oder wenn anzunehmen ist, dass der
Vollzug sie in erheblichem Ausmass berührt. Diese engere
Beteiligung der betroffenen Körperschaften fördert auch eine
bessere Akzeptanz der Bundespolitiken durch die Bevölke-
rung, da diese Gemeinwesen eine Scharnierfunktion haben.
Der Bundesrat befürwortet deshalb eine sinnvolle Verstär-
kung der gegenseitigen Verständigung zwischen Bund und
Kantonen. Diese neuen Formen der Zusammenarbeit dürfen
allerdings weder den Bundesrat daran hindern, seinen eige-
nen Willen auszudrücken, noch seine Handlungsfähigkeit in
der Aussenpolitik beeinträchtigen. Sie dürfen auch nicht in
die Kompetenzen des Parlamentes eingreifen. Der Bund
muss seine Handlungsfähigkeit wahren, damit er die ihm
übertragenen Aufgaben erfüllen kann.
Im vorliegenden Fall befindet sich der Bundesrat im Besitz ei-
nes Vorentwurfes für ein Gesetz, der im wesentlichen von
Vertretern der Bundesverwaltung und der Kantonsregierun-
gen gemeinsam ausgearbeitet wurde. Gewisse Bestimmun-
gen dieses Vorentwurfes enthalten noch Varianten, bezüg-
lich deren die beiden Seiten unterschiedlicher Meinung sind.
Die von der KdK vertretene Version hat zwar die Zustimmung
von 23 Kantonsregierungen gefunden. Nun ist es allerdings
Sache des Bundesrates, zu entscheiden, ob er den Erlass ei-
nes solchen Gesetzes vorschlagen soll, welche Version er in
die Vernehmlassung geben und wie er dann allenfalls dem
Parlament Antrag stellen wird. An seiner Sitzung vom 22. Mai
1996 hat der Bundesrat vom Stand der Arbeiten Kenntnis ge-
nommen und das EDA beauftragt, ihm in Zusammenarbeit
mit dem EJPD einen Gesetzentwurf und einen Begleitbericht
im Hinblick auf die Eröffnung des Vernehmlassungsverfah-
rens zu unterbreiten.
3. In seiner Botschaft über das Folgeprogramm nach der Ab-
lehnung des EWR-Abkommens hat es der Bundesrat als not-
wendig erachtet, die etablierte Zusammenarbeit zwischen
Bundesrat und kantonalen Regierungen im Geist des im
Bundesbeschluss über den EWR enthaltenen Artikels 21 der
Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung weiterzu-
führen (BBl 1993 I 818; Ziff. 122.22). In der Folge wurde die
Beteiligung der Kantone an der Aussenpolitik in den letzten
Jahren in der Praxis erheblich verstärkt, unter anderem durch
die Einsetzung eines Informationsbeauftragten der Kantone
beim Integrationsbüro EDA/EVD und durch die Beteiligung
von Kantonsvertretern an den bilateralen sektoriellen Ver-
handlungen mit der EU in denjenigen Bereichen, in denen
kantonale Kompetenzen betroffen sind. Diese Massnahmen
funktionieren bis anhin zur Zufriedenheit des Bundes und der
Kantone, ohne die Handlungsfähigkeit des Bundesrates in
der Aussenpolitik zu schmälern.
Der Bundesrat wird bis zum Inkrafttreten eines allfälligen Ge-
setzes über die Mitwirkung der Kantone in der Aussenpolitik
auf dem bisherigen Weg der Zusammenarbeit weiterfahren.
In Übereinstimmung mit den Vertretern der kantonalen Re-
gierungen hat er jedoch auf den Abschluss einer Vereinba-
rung verzichtet. Die Frage ist Gegenstand einer Erklärung
des Vorstehers des EDA an der Sitzung des Kontaktgremi-
ums Bund/Kantone vom 21. Juni 1996. Eine pragmatische
Übergangslösung ermöglicht Flexibilität bei der Mitwirkung
und erlaubt auch, diese bis zur Verankerung in einem Erlass
an die Erfahrungen anzupassen. Dieses Vorgehen präjudi-
ziert den Entscheid des Parlamentes in keiner Weise. Es
trägt im übrigen auch der breiten Zustimmung Rechnung, die
im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Verfas-
sungsreform einer Bestimmung über die Mitwirkung der Kan-
tone in der Aussenpolitik, insbesondere der Verankerung der
Information und Konsultation der Kantone, entgegenge-
bracht worden ist.
Diesbezüglich kann ferner darauf hingewiesen werden, dass
der Bund sich – auch ohne spezifische Regelung – bis heute
in Bereichen, die die kantonalen Kompetenzen betreffen, auf

internationaler Ebene kaum jemals gegen den Willen der
Kantone engagiert hat.
4. Wie weiter oben erwähnt wurde, wird der Bundesrat die
Mitwirkung der Kantone in der Aussenpolitik bis zum Inkraft-
treten eines allfälligen Bundesgesetzes auf einem weniger
formellen Weg als der Unterzeichnung einer Vereinbarung
mit den Kantonen sicherstellen. Aus diesem Grund stellt sich
die Frage nach einer Konsultation des Parlamentes nicht
mehr.
Im übrigen hätte der Abschluss einer Vereinbarung mit den
Kantonsregierungen, welche in der Kompetenz des Bundes-
rates gelegen wäre, keine Elemente enthalten, welche die
aktuelle Kompetenzverteilung in der Aussenpolitik betroffen
hätten.
5. Der Bundesrat ist sich bewusst, dass sich der kooperative
Föderalismus ständig verändert. Er ist auch der Auffassung,
dass die Möglichkeiten der Mitwirkung der Gebietskörper-
schaften – namentlich der Kantone – bei der Ausarbeitung
von Bundeserlassen nicht ein für allemal festgelegt sind. Der
Bundesrat ist deshalb offen für die Suche nach neuen For-
men der Partnerschaft. Die Erfahrungen bei der Ausarbei-
tung des Vorentwurfes für ein Bundesgesetz über die Mitwir-
kung der Kantone an der Aussenpolitik sowie bei der Projekt-
organisation für die Reform des Finanzausgleiches, um nur
diese beiden Beispiele zu nennen, zeigen den Willen des
Bundesrates, Formen der Zusammenarbeit zu finden, die
den heutigen Anforderungen besser entsprechen.

Le président: M. Zbinden est partiellement satisfait de la ré-
ponse du Conseil fédéral et demande la discussion.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag auf Diskussion 56 Stimmen
Dagegen 61 Stimmen

96.3092

Motion Thanei
Kündigungsschutz
im Arbeitsrecht
Droit du travail.
Protection contre
les licenciements

___________________________________________________________

Wortlaut der Motion vom 20. März 1996
Der Bundesrat wird beauftragt, den Kündigungsschutz im
10. Titel des Obligationenrechtes (OR) dahingehend abzuän-
dern:
– dass im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens der Kündi-
gende für den geltend gemachten Kündigungsgrund beweis-
pflichtig ist;
– dass neben der exemplarischen Aufzählung der Miss-
brauchstatbestände eine Generalklausel ins Gesetz aufge-
nommen wird, wonach Kündigungen missbräuchlich sind,
wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben ver-
stossen;
– dass zur Geltendmachung einer Entschädigung wegen ei-
ner missbräuchlichen Kündigung keine Einsprache beim
Kündigenden mehr erhoben werden muss.

Texte de la motion du 20 mars 1996
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions re-
latives à la protection contre les licenciements figurant au titre
dixième du Code des obligations, conformément aux critères
suivants:
– la partie qui demande la résiliation des rapports de travail
doit fournir, dans le cadre d’une procédure judiciaire, des
preuves justifiant le motif de résiliation invoqué;
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